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B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 

Verordnungen

Ordnungsbehördliche Verordnung zur Änderung der Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über die Zulassung und Regelung des Gemein-
gebrauchs an der Henne-, Sorpe-, Möhne-, Bigge- und Listertalsperre 
im Regierungsbezirk Arnsberg  S. 51

Rundverfügungen

5 Kataster- und Vermessungs-Angelegenheiten: Vermessungsgeneh-
migung II bei Katastervermessungen S. 52

Bekanntmachungen

Antrag der Firma Warsteiner Kalkwerk GmbH & Co. KG, Rangetrift-
weg 108, 59581 Warstein auf Erteilung der Genehmigung zur we-

sentlichen Änderung und zum Betrieb der Anlage zum Brennen von 
Kalkstein. S. 52

3 Kommunal-Angelegenheiten: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis, vertreten durch den Landrat – im 
Folgenden „Kreis“ genannt – und der Stadt Schwelm, vertreten durch 
den Bürgermeister – im Folgenden „Stadt“ genannt – über die Wahr-
nehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung S. 53 

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung des Regionalverban-
des Ruhr mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 S. 55 – Aufgebot 
der Sparkasse Bochum S. 55 – Aufgebot der Sparkasse Geseke S. 56

78.  Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Änderung der Ordnungsbehördlichen  

Verordnung über die Zulassung und Regelung  
des Gemeingebrauchs an der Henne-, Sorpe-,  

Möhne-, Bigge- und Listertalsperre im  
Regierungsbezirk Arnsberg 

Die ordnungsbehördliche Verordnung vom 13. April 
2004 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg  
Nr. 17 Seite 143), geändert durch ordnungsbehördli-
che Verordnung vom 23. März 2006 (Amtsblatt für den  
Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 14 Seite 137), wird für 
die Bigge- und Listertalsperre wie folgt geändert:
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Inhalt:

Hinweis
für die Bezieher des Amtsblattes

für den Regierungsbezirk Arnsberg

Betrifft: Einbanddecken für den Jahrgang 2009

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2009 
Einband decken vor (für 1 Band) zum Preis von 
10,– EUR zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer und 
Versandkosten.

Von der Voreinsendung des Betrages bitten wir 
abzusehen.

Bestellungen werden unter Angabe der Ident- 
Nummer oder der Kunden-Nummer erbeten an:

becker druck, F. W. Becker GmbH, 
Grafenstraße 46, 59821 Arnsberg, 
Fax: 0 29 31/52 19 622

Verordnungen

K 1288

Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Arnsberg

mit Öffentlichem Anzeiger

Herausgeber: Bezirksregierung Arnsberg

 Arnsberg, 13. Februar 2010 Nr. 6

Amtsblatt-Abo online

Info unter

http://www.becker-druck.de



52   Amtsblatt Nr. 6/2010

§ 1

Änderungen

Die Anlage zu  § 1 Abs. 3 – Gemeingebrauchsgebiets-
karte für die Bigge- und Listertalsperre 1:25 000 – wird 
durch anliegende Gemeingebrauchsgebietskarte für die 
Bigge- und Listertalsperre 1:25 000 ersetzt.

§ 2

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung wird im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg veröffentlicht und tritt eine Wo-
che nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

Arnsberg, den 2. Februar 2010

54.03.03.02 – 1.12.3

Bezirksregierung Arnsberg

als obere Wasserbehörde

gez. Helmut Diegel

Regierungspräsident

(161) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 51

79.  Vermessungsgenehmigung II 
bei Katastervermessungen

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 1. 2. 2010
31.2416

Der Dipl.-Ing. Gregor Marek Linsner ist am 1. 2. 2010 
aus den Diensten der Öffentl.best.VermIngenieurin Ste-
fanie Fischer in 57319 Bad Berleburg ausgeschieden. 
Damit ist die Frau Öffentl.best.VermIngenieurin Fischer 
mit meiner Verfügung vom 13. 8. 2007, Az.: 31.2416, 
erteilte Vermessungsgenehmigung II erloschen. 

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 52

BekAnntmAchungen

80.  Antrag der Firma 
Warsteiner Kalkwerk GmbH & Co. KG,  
Rangetriftweg 108, 59581 Warstein auf  

Erteilung der Genehmigung zur wesentlichen  
Änderung und zum Betrieb der Anlage zum  

Brennen von Kalkstein

Bezirksregierung Arnsberg  Lippstadt, 4. 2. 2010
53-LP-2.21-0840277-G2-G006/09 - Bo

Öffentliche Bekanntmachung

Auf Antrag der Firma Warsteiner Kalkwerk GmbH & 
Co. KG, Rangetriftweg 108, 59581 Warstein wurde mit 
Bescheid vom 4. 2. 2010, Az. 53-LP-2.21-0840277-G2-
G006/09 /Gre/Sl/Bo die Genehmigung gemäß §§ 6 
und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 
2002 (BGBl. I S. 3830) in der zurzeit geltenden Fassung 
zur wesentlichen Änderung der Anlage zum Brennen 
von Kalkstein im Werk Rangetriftweg 108 in 58581 

Warstein, Gemarkung Warstein, Flur 14, Flurstücke 
113 und 116 erteilt.

Gemäß § 21 a der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001) in 
der zurzeit geltenden Fassung wird die Entscheidung 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

A

Genehmigungsumfang

Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen

 Errichtung und Betrieb eines Gleichstrom - Regene-
rativ - Kalkschachtofens (Leistung: 300t/d) nebst da-
zugehörigen Nebenaggregaten. 

 Der v.g. Kalkschachtofen soll statt des mit Bescheid 
des Staatlichen Umweltamtes Lippstadt vom 8. Juni 
2006 genehmigten 3. Kalkbrennofens errichtet und 
betrieben werden.

 Die mit dem v.g. Bescheid zugelassene Gesamtleis-
tung des Kalksteinwerkes bleibt aufgrund der vorge-
sehenen Leistungsreduzierung der Kalköfen I und II 
mit insgesamt 530 t Branntkalk je Tag unverändert 
bestehen.

Die Anlage gehört zu den unter Nr. 2.4 Spalte 1 des 
Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV -) 
in der Neufassung vom 14. 3. 1997 (BGBl. I S. 504) in 
der zurzeit geltenden Fassung genannten Anlagen zum 
Brennen von Kalkstein mit einer Produktionsleistung 
von 50 Tonnen Branntkalk oder mehr je Tag. 

Nebenbestimmungen

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen 
(§ 6 BImSchG) wurde die Genehmigung unter Festset-
zung von Nebenbestimmungen erteilt. Insbesondere 
wurden Auflagen zum Immissions-, Arbeits-, Bau- und 
Brandschutz festgelegt.

B

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Genehmigungsbescheid der Bezirksregie-
rung Arnsberg vom 4. 2. 2010, 53-LP-2.21-0840277-
G2-G006/09 /Gre/Sl/Bo kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Bescheides Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht 
Arnsberg in 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, einzurei-
chen oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der 
Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, so sollten ihr zwei Abschriften beigefügt wer-
den.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

C

Der Genehmigungsbescheid wurde der Antragstellerin 
zugestellt. Die Genehmigung gilt mit Ende der Ausle-
gungsfrist gegenüber Einwendern und auch gegenüber 
Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, ge-
mäß § 10 Abs. 8 BImSchG als zugestellt.

D

Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung lie-
gen 2 Wochen in der Zeit vom 

15. Februar 2010 bis einschließlich 1. März 2010

rundVerFÜgungen

5
kataster- und Vermessungs-

Angelegenheiten
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bei der Bezirksregierung Arnsberg, Standort Lipp-
stadt,

Lipperoder Straße 8, 59555 Lippstadt, Zimmer 240

montags bis donnerstags  von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und  von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

freitags  von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
und  von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr

sowie 

im Technischen Rathaus der Stadtverwaltung War-
stein, Schulstraße 7, 59581 Warstein.

Zimmer P 109 (1. OG)

montags bis freitags  von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

dienstags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und donnerstags  von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

aus und können dort während der vorgenannten Zeiten 
eingesehen werden.

Zusätzliche Terminvereinbarungen sind im Einzelfall 
möglich:

1. bei der Bezirksregierung Arnsberg, Standort Lipp-
stadt unter der Tel.-Nr. 02931/82-5826;

2. bei der Stadt Warstein unter der Tel.-Nr. 02902/81-
337.

Im Auftrag:

gez. Greiwe

(452) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 52

3
kommunal-Angelegenheiten

81.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zwischen dem

Ennepe-Ruhr-Kreis
vertreten durch den Landrat

– im Folgenden „Kreis“ genannt –
und der Stadt Schwelm

vertreten durch den Bürgermeister
– im Folgenden „Stadt“ genannt –

über die Wahrnehmung der Aufgaben 
 der örtlichen Rechnungsprüfung

Der Ennepe-Ruhr-Kreis und die Stadt Schwelm schlie-
ßen gem. § 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung 
mit den §§ 1 Abs. 2 und 23 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 
ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG) in der zurzeit gültigen Fassung folgende öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung:

§ 1

Übertragung der Aufgaben, Aufgabenumfang

(1) Die Rechnungsprüfung des Kreises nimmt die ört-
liche Rechnungsprüfung der Stadt wahr, wobei die 
grundsätzliche Zuständigkeit hierfür bei der Stadt 
verbleibt. Übernommen werden die Aufgaben gem. 
§ 103 GO NRW sowie die in der Rechnungsprü-
fungsordnung der Stadt in der geltenden Fassung 
aufgeführten Aufgaben mit der Maßgabe, dass die 
Prüfungen von Organisationen, an denen die Stadt 
nicht beteiligt ist, nur gegen gesondert zu entrich-
tendes Entgelt vorgenommen werden. Die bislang 
von der städt. Rechnungsprüfung wahrgenomme-

ne Prüfung der Technischen Betriebe Schwelm AöR  
(TBS) wird ebenfalls übertragen und in einer geson-
derten Vereinbarung zwischen den TBS und dem 
Kreis geregelt.

(2) Die Prüfungsplanung sowie die Zeiträume der Prü-
fung legt der/die Leiter/-in der Rechnungsprü-
fung des Kreises fest. Der Prüfplan ist zu Beginn 
des Haushaltsjahres dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss der Stadt zuzuleiten. Änderungswünsche 
des Ausschusses hinsichtlich möglicher relevanter 
Prüffelder werden im Rahmen der bestehenden Mög-
lichkeiten berücksichtigt. Der Kreis stellt die verein-
barten personellen und sächlichen Ressourcen, die 
mit der Kostenerstattung der Stadt abgegolten sind, 
zur Verfügung.

(3) Für die Durchführung der Aufgaben nach Absatz 1 
ist die Rechnungsprüfung des Kreises gem. § 104 
Abs. 1 GO NRW unmittelbar dem Rat der Stadt ver-
antwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm 
unmittelbar unterstellt. Die von der Stadt über-
nommenen Bediensteten werden mit Abschluss 
dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß 
§ 104 Abs. 2 GO NRW auch zu Prüfern des Krei-
ses bestellt. Die vom Kreistag bestellten Prüfer der 
Rechnungsprüfung werden durch den Rat der Stadt 
Schwelm zu Prüfern der Stadt bestellt. 

(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt be-
dient sich bezüglich der Erfüllung seiner Aufgaben 
der Rechnungsprüfung des Kreises. Die Geschäfts-
führung für den Rechnungsprüfungsausschuss ver-
bleibt grds. bei der Stadt. Die Einladungen zu der/
den Sitzung/en und Protokollführung erfolgt durch 
den Kreis. Hierfür wird das Ratsinformationssystem 
der Stadt genutzt, die Prüfer des Kreises erhalten 
die notwendigen Zugriffsrechte. Die Rechnungsprü-
fung des Kreises nimmt an der/den Sitzung/en des 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt teil.

(5) Die Rechnungsprüfung des Kreises kann sich bei 
der Wahrnehmung der vorstehenden Aufgaben 
Dritter (z. B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) als 
Prüfer bedienen. Die erforderliche Einwilligung des 
Rechnungsprüfungsausschusses holt die Prüfung 
über die Stadt ein.

(6) Der Bürgermeister hat das Recht, innerhalb seines 
Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungs-
prüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprü-
fung Aufträge zur Prüfung zu erteilen. Eine zu-
sätzliche Prüfung erfolgt dann entweder durch 
zusätzliche Prüftage gegen Kostenerstattung in 
Höhe des bei der Besoldungsgruppe A 11 zugrunde 
gelegten KGSt-Stundensatzes in der jeweils gültigen 
Fassung oder durch eine entsprechende Reduzie-
rung des vereinbarten Prüfungsumfanges soweit 
hierdurch eine ordnungsgemäße Aufgabenerledi-
gung nicht beeinträchtigt wird. Die erforderlichen 
Zeiten werden durch Aufzeichnungen nachgewie-
sen. Diese Regelung gilt auch für vom Rat künftig 
zusätzlich übertragene Aufgaben.

(7) Nach Abschluss der Prüfung wird von der Rech-
nungsprüfung des Kreises der Prüfbericht erstellt; 
zu bezifferten Bemerkungen nimmt die Stadt gegen-
über der Rechnungsprüfung schriftlich Stellung.

(8) Die Rechnungsprüfung des Kreises unterrichtet den 
Bürgermeister sowie den Rechnungsprüfungsaus-
schuss je nach Bedeutung und Auswirkung unver-
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züglich und umfassend über besondere Vorkomm-
nisse, die bei der Prüfung festgestellt werden.

§ 2

Personal, Arbeitsplätze

(1) Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass für die 
Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung ein-
schließlich der technischen Prüfung der TBS durch 
den Kreis insgesamt rd. 2,5 Prüferstellen benötigt 
werden. Darin enthalten ist die technische Prüfung 
mit einem Stellenanteil von derzeit 20 Wochenstun-
den. Zwei Jahre nach Beginn der tatsächlichen Auf-
gabenwahrnehmung wird der erforderliche Perso-
nalbedarf von den Vertragsparteien überprüft und 
ggf. einvernehmlich neu festgesetzt. Die endgültige 
Ermittlung und Festsetzung erfolgt im dritten Jahr 
nach der Aufgabenübernahme. Als Anteil an den 
Kosten für die Leitung der Rechnungsprüfung wer-
den für die Stadt o,2 Stellenanteile festgelegt.

(2) Zur Durchführung der Aufgaben nach § 1 über-
nimmt der Kreis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Vereinbarung von der Stadt die unter Abs. 1 
genannten rd. 2,5 Prüfer. Einzelheiten hinsichtlich 
der rechtlichen Stellung der Mitarbeiter und deren 
Vergütung werden in einer gesonderten Vereinba-
rung zwischen Kreis und Stadt geregelt.

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Rechnungsprü-
fung des Kreises entscheidet, welche Dienstkräfte 
im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben eingesetzt 
werden. Die Prüferinnen und Prüfer sind in der Be-
urteilung der Prüfungsvorgänge nur dem Gesetz 
unterworfen. Sie prüfen in eigener Verantwortung. 
Dienstliche Weisungen in Bezug auf die Rechnungs-
prüfung nehmen sie nur von der Leitung der Rech-
nungsprüfung des Kreises entgegen.

(4) Für den Fall, dass Prüfungen vor Ort durchzufüh-
ren sind, stellt die Stadt die notwendigen Räumlich-
keiten inkl. notwendiger Hard- und Softwareaus-
stattung zur Verfügung. Die Kosten hierfür werden 
von der Stadt getragen.

(5) Die Prüfer(innen) erhalten die erforderlichen Zu-
griffsberechtigungen für die entsprechenden DV-
Anwendungen. Die zu prüfenden Vorgänge und 
sonstige prüfungsrelevante Unterlagen sind den 
Prüferinnen und Prüfern des Kreises vollständig 
und prüffähig vorzulegen bzw. zuzuleiten. Darüber 
hinaus erhalten sie von den Bediensteten der Stadt 
jede für die Prüfung notwendige Auskunft und In-
formation.

§ 3

Verschwiegenheit

Die Mitarbeiter(innen) der Rechnungsprüfung des 
Kreises sind verpflichtet, über die Angelegenheiten der 
Stadt, über die sie bei ihrer Prüftätigkeit Kenntnis er-
langen, gegenüber den Organen und Dienststellen des 
Kreises Verschwiegenheit zu bewahren. Im Übrigen 
gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

§ 4

Kostenersatz und Abrechnung

(1) Die Stadt zahlt an den Kreis für die Aufgabenwahr-
nehmung eine Jahres-pauschale. Grundlage sind 
die von der KGSt ermittelten Kosten eines Arbeits-
platzes (Jahrespersonalkosten). Basis für die Ermitt-
lung der Kosten ist eine Personalstruktur mit zwei 

A 11 Bediensteten und einem(r) tariflich Beschäftig-
ten (Technische Prüfung, Tariflich Beschäftigte(r)) 
EG 11, 20 Wochenstunden sowie ein Kostenanteil 
von o,2 Stellen für die Leitungsaufgaben ( A 14 ).

(2) Als Sachkostenpauschale wird für drei Arbeitsplät-
ze die empfohlene Pauschale der KGSt „Sachkosten 
eines Büroarbeitsplatzes“ - ggf. anteilig - angesetzt 
(Stand nach dem Bericht 2009/2010 = 15.600,- 
EUR je Arbeitsplatz).

(3) Nach Fortschreibung der Kosten eines Arbeitsplat-
zes durch die KGSt wird eine Anpassung der Werte 
vorgenommen. Die angepassten Werte sind vom 1. 
1. des Jahres an zu zahlen, das auf die Bekanntga-
be des aktualisierten Berichtes der KGSt folgt. 

(4) Die Zahlung durch die Stadt an den Kreis erfolgt in 
4 Teilbeträgen zum 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15. 11. 
eine jeden Jahres.

(5) Die nach § 1 Abs. 5 im Zusammenhang mit der Be-
auftragung Dritter entstehenden Kosten trägt die 
Stadt.

(6) Soweit die Rechnungsprüfung des Kreises Prüfun-
gen für die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm 
AöR (TBS AöR) durchführt, steht der Stadt die Kos-
tenerstattung der TBS zu. Näheres regelt eine Ver-
einbarung zwischen Kreis und TBS AöR.

§ 5

Versicherungsschutz

(1) Die Mitarbeiter(innen) der Rechnungsprüfung des 
Kreises werden bei der Durchführung der Aufgaben 
nach § 1 im Auftrag der Stadt tätig. Sie werden im 
Rahmen der Vermögenseigenschadenversicherung 
als Vertrauenspersonen mitversichert und sind in-
soweit versicherungstechnisch den Mitarbeitern der 
Stadt gleichgestellt. Etwaige Selbstbeteiligungsan-
teile trägt die Stadt.

(2) Die Stadt stellt sicher, dass Schäden, die 
Mitarbeiter(innen) des Kreises in Ausübung ihrer 
Tätigkeit einem Dritten zufügen, im Rahmen einer 
Haftpflichtversicherung abgedeckt werden. Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Sofern der Stadt oder einem Dritten durch vorsätz-
liches Handeln der Mitarbeiter(innen) der Rech-
nungsprüfung des Kreises ein Schaden entsteht, 
der nicht vom Deckungsschutz der Vermögensei-
genschadenversicherung (Abs. 1) oder der Haft-
pflichtversicherung (Abs. 2) erfasst ist, hat der Kreis 
die Stadt schadlos zu halten.

§ 6

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen in dieser Ver-
einbarung enthaltenen Regelungen. Sofern die unwirk-
same Bestimmung nicht ersatzlos fortfallen kann, ist 
sie durch eine solche zu ersetzen, die dem beabsichtig-
ten Sinn und Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt, 
soweit die Vereinbarung lückenhaft sein sollte.

§ 7

Schriftform

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Münd-
liche Nebenabreden bestehen nicht.
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§ 8

Beginn und Dauer der Vereinbarung

(1) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Arnsberg und der Genehmi-
gung durch den Regierungspräsidenten, frühestens 
jedoch mit dem 1. Mai 2010 in Kraft.

(2) Diese Vereinbarung gilt für die Dauer von drei Jah-
ren. Die Geltungsdauer verlängert sich um jeweils 
ein Jahr, wenn sie nicht von einem der Vertrags-
partner spätestens ein Jahr vor Ablauf der Ver-
tragsdauer schriftlich gekündigt wird.

(3) Im Falle der Kündigung verpflichten sich die Ver-
tragsparteien einvernehmlich festzulegen, wie mit 
den nach § 2 Abs. 1 für die Stadt eingerichteten 
Stellen beim Kreis verfahren wird. 

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis

Schwelm, den 18. 12. 2009

Dr. Brux Pott
Landrat Kreisdirektorin

Für die Stadt Schwelm

Schwelm, den 14. 1. 2010

Stobbe Voß
Bürgermeister 1. Beigeordneter

Genehmigung

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
18. 12. 2009/14. 1. 2010 zwischen dem Ennepe-Ruhr-
Kreis und der Stadt Schwelm über die Wahrnehmung 
der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung wird 
hiermit gemäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit –GKG– vom 1. 10. 1979 (GV. 
NRW S. 621) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV. 
NRW 202) genehmigt.

31.1

Arnsberg, den 4. Februar 2010

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag

gez. Bücher

Bekanntmachung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
18. 12. 2009/14. 1. 2010 und meine Genehmigung 
werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GKG bekannt ge-
macht.

31.1

Arnsberg, den 4. Februar 2010

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag

gez. Bücher

(1138) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 53

82. Auslegung des Entwurfes
 der Haushaltssatzung des  

Regionalverbandes Ruhr mit den Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2010

Regionalverband Ruhr Essen, 29. 1. 2010

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2010 liegt gem. § 80 Abs. 3 Gemein-
deordnung NW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. 6. 2009 (GV. NRW S. 380)

von Montag, 15. 2. 2010

bis Montag, 1. 3. 2010

im Raum 027 des Dienstgebäudes Gutenbergstraße 47 
in Essen zu den Zeiten

montags bis donnerstags  von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr

freitags  von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

öffentlich aus.

Gegen den Entwurf können Einwohner (der Mitglieds-
körperschaften) innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit 
Beginn am 15. 2. 2010 Einwendungen beim Regional-
direktor des Regionalverbandes Ruhr, Kronprinzen-
straße 35, 45128 Essen erheben.

gez. Heinz-Dieter Klink

Der Regionaldirektor

(121) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 55

83.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger hat das Aufgebot des Sparbuches  
Nr. 441 500 105 beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum aus-
gestellten Sparkassenbuches Nr. 441 500 105 wird auf-
gefordert, binnen drei Monaten, spätestens in dem am 
6. 5. 2010, 9.00 Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkas-
senvorstand anberaumten Aufgebotstermin seine Rech-
te unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, 
widrigenfalls die Kraftloserklärung des Sparkassenbu-
ches erfolgen wird.

K 3/10

Bochum, 21. 1. 2010

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(91) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 55

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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84.  Aufgebot der Sparkasse Geseke

Der Inhaber des von der Sparkasse Geseke ausgestell-
ten Sparkassenbuches Nr. 40 322 745 wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens bis zum 
26. 4. 2010, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Geseke, 26. 1. 2010

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2010, S. 56


